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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1989

Norm

BAG §9 Abs5

BAG §10 Abs1

BAG §17 Abs1

Rechtssatz

Grundsätzlich - dh von Fällen grober P7ichtverletzungen abgesehen - hat der Lehrling für die Zeit eines

lehrgangsmäßigen Berufsschulbesuches, solange Berufsschulp7icht besteht, auch dann Anspruch auf Weiterzahlung

der Lehrlingsentschädigung, wenn er einen Lehrgang (eine Klasse) wegen Nichterreichen des Lehrziels wiederholen

muß.
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